
 
 

SATZUNG 
zur Änderung der Satzung 

über die öffentliche Abwasserbeseitigung (AbwS) vom 22. Dezember 1997 
 
Aufgrund von § 45 b Abs. 4 des Wassergesetzes für Baden-Württemberg (WG), §§ 4 und 11 der 
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (Gem0)und §§ 2, 8, 9, 10 und 10a des 
Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg (KAG) hat der Gemeinderat der Stadt Schriesheim 
am 08. April 1998 folgende Änderungssatzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
Nach § 40 der Satzung zur Abwasserbeseitigung vom 22. Dezember 1997 werden folgende 
Paragraphen eingefügt: 
 
 

§ 40a 
Starkverschmutzerzuschläge 

 
(1) Überschreitet das eingeleitete Abwasser die nachfolgend festgelegten Werte (stark verschmutztes 

Abwasser), erhöht sich der Gebührensatz (§ 41 Abs. 1 ) entsprechend der stärkeren 
Verschmutzung wie folgt: 
 
1. Bei Abwasser mit einem Gehalt an absetzbaren Stoffen 

von 300 bis 600 mg/l um       15 v.H. 
 
für jede weitere angefangene 300 mg/l um jeweils weitere   20 v.H. 
 

2. bei Abwasser mit einer Konzentration an chemischen oxidierbaren Stoffen, gemessen am 
chemischen Sauerstoffbedarf (CSB) 

 
von 300 bis 600 mg/l um       15 v.H. 
 
für jede weitere angefangene 300 mg/l um jeweils weitere   25 v.H. 
 

(2) Die Zuschläge nach Abs. 1 Nrn. 1 und 2 werden nebeneinander erhoben. 
 
(3) Die Absätze 1 und 2 finden keine Anwendung, wenn die auf dem Grundstück anfallende 
Abwassermenge jährliche nicht mehr als 100 m³ beträgt. 
 
 

§ 40 b 
Verschmutzungswerte 

 
(1) Die Verschmutzungswerte von stark verschmutzten Abwasser werden durch die Stadt 

Schriesheim nach mittleren Verschmutzungswerten festgesetzt. Dabei werden die 
Verschmutzungswerte zugrunde gelegt, die sich aus dem arithmetischen Mittel von 4 
Abwasseruntersuchungen ergeben. Die Abwasseruntersuchungen werden innerhalb des 
Veranlagungszeitraums in einem Abstand von mindestens 2 Wochen durchgeführt. 

 
(2) Für die Abwasseruntersuchungen nach Abs. 1 werden an jeder Einleitungsstelle qualifizierte 

Stichproben entnommen. Dies entspricht einer Abwassermischung aus mindestens fünf, 
höchstens 24 Stichproben. Die Stichproben sind im Abstand von nicht weniger als zwei Minuten 
und nicht mehr als zwölf Stunden zu entnehmen. 
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(3) Den Werten nach Absatz 1 liegen folgende Analyseverfahren zugrunde: 

1. Absetzbare Stoffe: Massenkonzentration der absetzbaren Stoffe DIN 38409 Teil 10 (in der 
jeweils gültigen Fassung); 

2. Chemisch-oxidierbare Stoffe: Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) DIN 38409H41 (in der 
jeweils gültigen Fassung). Der Gebührenschuldner ist verpflichtet, der Stadt Schriesheim 
mitzuteilen, ob in den Abwasserproben anorganische Verbindungen, die unter 
Reaktionsbedingungen oxidiert werden, zu erwarten sind. Diese sind separat zu bestimmen 
und in Abzug zu bringen.  

 
§ 2 

Inkrafttreten 
 
Diese Änderungssatzung tritt rückwirkend zum 01.01.1998 in Kraft. 
 
HINWEIS: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung Baden-
Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 
Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der 
Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Stadt Schriesheim geltend gemacht worden ist; der 
Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die 
Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind. 
 
 
Schriesheim, den 09. April 1998  
 
 
 
Riehl 
Bürgermeister 
 


	SATZUNG
	zur Änderung der Satzung
	über die öffentliche Abwasserbeseitigung \(Abw�

